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Anmerkung 

I = S 

 

I = Investitionen, S = Sparen 

Makroökonomischer Grundsatz: Sparen eines Jahres muss wertgleich sein dem Zuwachs an Investi-

tionen eines Jahres (Prof. Dr. Andreas Paulsen - auch ein deutscher John Maynard Keynes genannt). 

Weitere kurzgefasste Einzelheiten vgl. Anlage 13 zu diesem Journal 11/2024. 

 Bilanzierungspflicht und partiell steuerpflichtige gemeinnützige Körperschaft 

Eine partiell steuerpflichtige gemeinnützige Körperschaft hat ihr Jahresergebnis (Gewinn/Verlust) 

aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb durch Bestandsvergleich (§§ 4 Absatz 1, 5 Absatz 1 EStG) zu 

ermitteln, wenn sich eine Bilanzierungspflicht bereits aus außersteuerlichen Bestimmungen (vgl. 

§ 140 AO) oder aus originär steuerlicher Sicht aufgrund Überschreitens größenabhängiger Merkmale 

(vgl. § 141 AO) ergibt. 

Steuerrechtlich abgeleitete Buchführungsverpflichtung sind für Körperschaften als Kaufmann im 

Sinne der §§ 1 ff. HGB maßgebend, weil sie bereits nach handelsrechtlichen Verpflichtungen zur 

Buchführung und Bilanzierung verpflichtet sind (§§ 238 ff. HGB). Entsprechendes gilt für partiell 

steuerpflichtige Kapitalgesellschaften, die als Formkaufmann nach Handelsrecht zur Buchführung 

und Bilanzierung verpflichtet sind (vgl. §§ 13 Absatz 3 GmbHG, 6 HGB i.V.m. 238 ff, 264 ff. HGB). 

Entsprechendes gilt für Steuersubjekte, die mit ihrem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ein Handels-

gewerbe i.S.d. §§ 1 HGB betreiben. Die Grundsätze der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die 

steuerliche Gewinnermittlung sind zu beachten (vgl. § 5 Absatz 1 Satz 1 und 2 EStG). 

Gewerbliche Unternehmer und Land- und Forstwirte haben eine originäre steuerliche Buchfüh-

rungspflicht, wenn sie bestimmte in § 141 Absatz 1 AO alternativ aufgeführte größenabhängige 

Merkmale überschreiten. 

 Abschlussprüfung nach § 53 HGrG – Einsichtnahme in den Prüfungsbericht in besonderen 

Fällen (§ 321a Absatz 1 HGB) 

§ 321a HGB regelt für den Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (§ 11 InsO) oder der Ab-

weisung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse (§ 26 InsO) ein besonderes Einsichtsrecht in den 

Prüfbericht mit Anlagen der betroffenen Gesellschaft; hiermit korrespondiert das Recht des Ab-

schlussprüfers den Prüfbericht gegenüber den Einsichtsberechtigten zu erläutern (vgl. IDW PS nF 

[10.2021]). Das Einsichtsrecht soll der Prüfung dienen, ob der Abschlussprüfer seinen gesetzlichen 

Berichtspflichten gegenüber den Adressaten des Prüfberichts nachgekommen ist und diese ihr Ver-

halten entsprechend ausgerichtet und die ggf. erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben. 

Die Prüfung nach § 53 HGrG ist eine erweiterte Abschlussprüfung. Für die Berichterstattung zu den 

Prüfungsgegenständen gemäß § 53 HGrG – die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft und 

die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung – ist festzustellen, dass sich gemäß Absatz 1 Satz 

„diese auf die nach § 321 HGB geforderte Berichterstattung beziehen.“ Diese Berichtsbestandteile 

können deshalb nicht vom Einsichtsrecht des § 321a HGB ausgenommen werden, weil der Ab-
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schlussprüfer zum Beispiel gemäß § 321 Absatz 2 Satz 3 HGB darauf zu achten hat, ob der Jahres-

abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der VFE-Lage vermittelt und er 

gemäß § 321 Absatz 1 Satz 2 HGB zu der Beurteilung der Lage, des Fortbestands und der Entwick-

lung des Unternehmens durch die gesetzlichen Vertreter Stellung nehmen muss (Justenhoven/Deicke 

Beck – Komm Rn. 8 zu § 321a HGB und zu weiteren Einzelheiten siehe Rn. Tz.  1 ff.). 

 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Nachhaltigkeitsberichterstattung 

a) Zur rechtlichen Lage 

Die CSRD ist am 5. Januar 2023 EU-weit in Kraft getreten. Große Kapitalgesellschaften sind grund-

sätzlich verpflichtet, ihren Lagebericht in der Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage um nicht-

finanzielle Leistungsindikatoren zu erweitern (vgl. § 289b Absatz 1 HGB): Die nichtfinanziellen Er-

klärungen beziehen sich mindestens auf folgende Aspekte: Erklärung des Geschäftsmodells, Um-

weltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von 

Korruption und Bestechung (vgl. § 289c HGB). Die Umsetzung der CSRD in deutsches Recht bleibt 

abzuwarten. Der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der CSRD bzw. hinsichtlich der Nachhal-

tigkeitsberichterstattung liegt dem deutschen Bundestag vor: vgl. zum Lagebericht (vgl. 289 Absatz 

1 HGB-E), zur Nachhaltigkeitsberichterstattung vgl. § 289c Absatz 3 HGB-E und mein Sonder-Jour-

nal 26/2024 vom 1. September 2024). 

b) Der Ausstrahlungseffekt  

wirkt; denn Unternehmen bereiten sich bereits – unabhängig von ihrer Größe und Rechtsform – auf 

die Nachhaltigkeitsberichterstattung vor.  

Ziel der CSRD ist die Erhöhung der Transparenz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-

Aspekte. Die CSRD legt den Schwerpunkt auf eine umfassende und detaillierte Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung. 

c) Die European Sustainability Reporting Standard (ESRS) gibt die Standards für die Anforderun-

gen und Angaben der Berichterstattung. Hierzu gehören: Standards zu Umweltaspekten (E), 

Standards zu Sozialaspekten (S) und die Standards zu Governance-Aspekten (G). 

Standards zu Umweltaspekten (E) 

- Klimawandel (ESRS E1) 

- Umweltverschmutzung (ESRS E2) 

- Wasser- und Meeresressourcen (ESRS E3) 

- Biologische Vielfalt und Ökosysteme (ESRS E4) 

- Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft (ESRS E5). 

Standards zu Sozialaspekten (S) 

- Arbeitskräfte des Unternehmens (ESRS S1) 

- Arbeitskräfte der Wertschöpfung (ESRS S2) 

- Betroffene Gemeinschaften (ESRS S3) 

- Verbraucher und Endnutzer (ESRS S4). 

Standard zu Governance-Aspekten (G) 

- Unternehmensführung (ESRS G). 



Journal 

11/2024 

 

  

AKTUELL 
 

- 73 - 

 

Die Grundsätze und Leitlinien der Berichterstattung zur Nachhaltigkeit können den genannten Stan-

dards E, S und G entnommen werden und ergeben grundsätzlich die Gliederungen einer Nachhaltig-

keitsberichterstattung.   

Beispiel:  

Strategie (Maßnahmen, Wesentlichkeit, Ziele, Wertschöpfungskette) 

Prozessmanagement (Verantwortung, Regeln und Prozesse, Kontrolle, Anreizsysteme, Anspruchs-

gruppen, Innovation- und Produktmanagement)  

Umwelt (Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen, Ressourcenmanagement, klimarelevanten Emis-

sionen, Berichterstattung zur EU-Taxonomie)  

Gesellschaft (Arbeitnehmerrechte, Chancengerechtigkeit, Qualifizierung, Menschenrechte, Gemein-

wesen, gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten). 

 Richtsatzsammlung für 2023 

Das BMF hat mit Verfügung vom 17. September 2024 die Richtpreissammlung für das Kalenderjahr 

2023 bekannt gegeben (in: BStBl. I 17/2024 Seite 1198 ff., www.bundesfinanzministerium.de). Die 

Richtsätze sind ein Hilfsmittel (Anhaltspunkt) für die Finanzverwaltung, Umsätze und Gewinne der 

Gewerbetreibenden zu verproben und ggf. bei Fehlen anderer geeigneter Unterlagen zu schätzen (vgl. 

§ 162 Abgabenordnung). Aus dem Inhalt: 

- Synonyme 

- Umrechnungstabellen der Rohgewinnsätze in Rohgewinnaufschlagssätze und der Rohge-

winnaufschlagssätze Reihenfolge 

- Richtsätze für die einzelnen Gewerbeklassen in alphabetischer Reihenfolge 

- Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/
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 Due Diligence und Unternehmensübertragungen (M & A Transaktionen) 

Eine Due Diligence beschreibt einen strukturierten Untersuchungs- und Informationsbeschaffungs-

prozess, mit dem der Käufer eines Unternehmens eine mögliche Zielgesellschaft primär nach Risiken 

und Chancen durchleuchtet. Einen strukturierten Prozess von exklusiver Verhandlungen und Bieter-

verfahren stellt Ch. Gerber vor (Ein Fall, auch für Steuerberater, in: Datev magazin 10/24 Seite 

18 ff.): 
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Anlage 13 

Gleichung der Einkommensbildung und -verwendung 

 

PS. Diese Informationen ist ein kostenloser Service und gibt im Allgemeinen Rechtsprechung und 

Finanzverwaltungsanweisungen nur auszugsweise wieder. Es wird deshalb gebeten, die Beiträge bei 

Anwendung im Einzelfall mit den ungekürzten Veröffentlichungen zu vergleichen, um Informations-

fehler, für die eine Haftung nicht übernommen wird, zu vermeiden. Zentrales Anliegen ist, Sie mit 

aktuellen Informationen aus dem Bereich des Steuer- und Handelsrechts zur Gemeinnützigkeit zu 

versorgen. Dieses Journal enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, 

den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden. Sie stellt keine Beratung, Auskunft 

oder ein rechtsverbindliches Angebot dar und ist auch nicht geeignet, eine persönliche Beratung zu 

ersetzen. Es wird weder Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Ak-

tualität übernommen, noch wird in irgendeiner Weise für den Inhalt dieses Journals gehaftet und 

empfohlen, stets eine persönliche Beratung einzuholen. 

Bei Rückfragen stehe ich jederzeit gern zur Verfügung. Die Information steht ab sofort für eine Über-

gangszeit auf meinen Internet-Seiten unter http://www.wp-dr-klemm.de zur Ansicht bereit. 
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Anmerkung 

Gleichung der Einkommensbildung und – verwendung  

(unter [sonst] gleichen Umständen) 

 

Y = C + I 

Y = C + S 

I = S 

 

Y = Volkseinkommen, 

C = Wert der den Haushalten zugeführten Verbrauchsgüter, 

I = Wert der Bestandsveränderungen in Unternehmungen (Investitionen), 

S = Sparen der Haushalte als nicht verbrauchter Teil des Einkommens (bzw. Differenz zwi-

schen Verbrauchsausgaben und Einkommen der Periode). 

Die Gleichung I = S besagt, dass makroökonomisch Vermögen nur in realer Form, das heißt 

durch Produktion von Gütern, die nicht dem Verbrauch zugeführt werden, gebildet werden 

kann. Der Zuwachs der Haushalte an Forderungsrechten (Sparen) muss wertgleich sein dem 

Zuwachs der Unternehmungen an realen Beständen (Investitionen) – A. Paulsen, Allgemeine 

Volkswirtschaftslehre I Sammlung Göschen Band 1169 Walter de Gruyter & Co. 1959 Seite 

70 und 71, 72 bis 74. 

Staatliche Aktivitäten (unter [sonst] gleichen Umständen) 

Statt I = S  

I + G + Z = S + T 

G = einkommensschaffende Staatsausgaben, 

T = erhobene Steuern (indirekte Steuern ((Kostensteuern)) + direkte ((persönliche)) Steuern, 

Z = staatliche Zuschüsse (Subventionen). 

Allgemein gilt: 

„Das Volkseinkommen ist definitionsgemäß gleich der Summe von Löhnen, Zinsen, Mieten 

Gewinnen usw., welche in Unternehmungen oder Leistungen für Haushalte oder den Staat 

verdient worden sind; es wird erfasst durch den Wert der Verbrauchsausgaben, den Wert der 

Nettoinvestierungen, den Wert der vom Staat gekauften Güter und Dienste und den Wert der 

Differenz zwischen Verkäufen an und Käufen von ausländischen Wirtschaftseinheiten, berei-

nigt um den Anteil der indirekten Steuern bzw. der Subventionen“ (Paulsen a.a.O. Seite 76); 

zur Geldtheorie: Rudolf Schilcher, Geldfunktion und Buchgeldschöpfung – ein Beitrag zur 

Geldtheorie. 



Anlage 13 

Seite 2 

 

 

Bildung und Verwendung des Sozialprodukts 

(Angenommene Ziffern für 1 Jahr Mrd. Euro)  

Die sich entsprechenden Positionen sind durch vorgesetzte gleiche Buchstaben bezeichnet. 

 

Einkommens- 

entstehung 

Einkommens- 

verwendung 

Brutto-Sozialprodukt 200 Brutto-Sozialprodukt  200 

Davon:  Davon   

a) Regierungseinkäufe von Gütern und 

Diensten 30 

b) Abschreibungen 10 

 

b) Private Brutto-Investitionen 30 a) Steuern der Unterneh-

mungen 
5 15 b) Exportüberschuss 

c) Verbrauchskäufe durch Haushalte 135 Volkseinkommen  185 

   a) Persönl. Steuern 15  

   a) Körperschaftsteuern 10 25 

   Disponibles Einkommen 160 

   Davon:   

   b) Sparen 25  

   c) Verbrauch 135 160 

 

Paulsen a.a.O. Seite 84. 


